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Stellungnahme 1 (12.03.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Mit den Flächenausweisungen wird lediglich der Eigenbedarf 
an Wohnraum für die kommenden Jahre abgedeckt. Auch 
die nachwachsende Generation muss die Chance haben, in 
Steinenbronn wohnen zu bleiben und einen Haushalt grün-
den zu können.  

Die Flächenausweisungen erfolgen mit Augenmaß, ein dro-
hender Verkehrskollaps ist angesichts der überschaubaren 
Ausweisungen nicht zu erkennen. Der Flächenbedarf wurde 
in Anlehnung an die Methode des Verbands Region Stuttgart 
ermittelt und von den Behörden anerkannt. 

Das Flächennutzungsplanverfahren wurde im Jahr 2013 ein-
geleitet. Seitdem haben Gemeinderat und Verwaltung in ei-
nem intensiven Prozess unter Beteiligung der Bürgerschaft 
die künftige Siedlungsflächenentwicklung diskutiert. 

Die Jahresrechnungen der Haushaltsjahre 2015 bis 2017 
wurden in der Gemeinderatssitzung am 9.4.2019 festgestellt 
und beschlossen.  
Die pro-Kopf-Verschuldung hängt von den Kreditständen der 
Gemeinde und der Einwohnerzahl ab. Die beiden Zahlen wa-
ren der Verwaltung zu jedem Zeitpunkt bekannt, auch ohne, 
dass die Rechnungsabschlüsse fertiggestellt wurden. Bei der 
Haushaltsplanung wurde die pro-Kopf-Verschuldung jährlich 
neu berechnet und im Vorbericht zum Haushaltsplan für die 
Vergangenheit und die Zukunft dargestellt. Die Zahlen wa-
ren immer aktuell und richtig berechnet, auch ohne Jahres-
abschlüsse.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 2 (18.03.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

siehe Nr. 3 
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Stellungnahme 3 (18.03.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Der Flächenbedarf wurde in Anlehnung an die Methode des 
Verbands Region Stuttgart ermittelt und von den Behörden 
anerkannt. Der Gemeinderat Steinenbronn hat sich nach in-

tensiven Beratungen dafür entschieden, den ermittelten 
Wohnflächenbedarf für die Gemeinde Steinenbronn in Höhe 
von rund 7 ha auszuschöpfen.  

Entsprechend den Ergebnissen der Eigentümergespräche, 
der Machbarkeitsuntersuchung der Entwässerung des Bau-
gebietes „Gubser II“ mit Betrachtung der verkehrlichen Er-
schließung durch Pirker + Pfeifer Ingenieure und zur Opti-
mierung der Gebietserschließung wurde die Gebietsabgren-
zung geändert. 

Die konkrete Erschließungsplanung und die Betrachtung der 
Wirtschaftlichkeit erfolgt im Rahmen der Verbindlichen Bau-
leitplanung. Aufgrund der Größe des Gebiets und angesichts 
des hohen Preisniveaus für Wohngrundstücke werden die 
genannten Risiken nicht gesehen.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 4 (22.03.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenausweisungen erfolgen mit Augenmaß. Mit den 
Flächenausweisungen wird lediglich der Eigenbedarf an 
Wohnraum für die kommenden Jahre abgedeckt. Der Flä-
chenbedarf wurde in Anlehnung an die Methode des Ver-
bands Region Stuttgart ermittelt und von den Behörden an-
erkannt. Auch die nachwachsende Generation muss die 
Chance haben, in Steinenbronn wohnen zu bleiben und ei-
nen Haushalt gründen zu können. Auch diese Interessen 
müssen beachtet werden.  

Ein desolater Haushalt bzw. eine desolate Haushaltsführung 
liegen nicht vor; wäre dies der Fall, könnte das Landratsamt 
Böblingen nie die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat 
beschlossenen Haushaltssatzung bestätigen.  

Es ist allerdings unbestritten, dass die Gemeinde Steinen-
bronn einen Sanierungsstau hat, den es gilt, abzubauen. 
Der neue Gemeinderat muss für die künftigen Jahre 2020 ff 
entscheiden, welche Investitionen Prioritäten haben und 
welche nicht.  

Nach dem Haushaltsplan 2019 beträgt der Schuldenstand 
auf 31.12.2019 428 €/EW und liegt damit über dem für ver-
gleichbare Kommunen im Regierungsbezirk Stuttgart ermit-
telten Schuldenstand von 300 E/EW; eine höhere Verschul-
dung ist aus Sicht der Verwaltung nicht vertretbar.  

Zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2022 beträgt der 
Schuldenstand 337 €/EW. Der bis 2022 vorgesehene Schul-
denabbau ist notwendig, um den Haushalt nicht mit weite-

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

ren Kredittilgungen zu belasten und um eine eventuell künf-
tige wirtschaftliche Abwärtsentwicklung auffangen zu kön-
nen.  

Bevor die neuen Baugebiete angegangen werden, ist auf 
alle Fälle in den Jahren 2019/2020 eine Wirtschaftlichkeits-
prognose bzw. Kosten-Analyse mit Berücksichtigung der Fol-
gekosten aufzustellen.  

Auf alle Fälle empfiehlt sich auch eine nachhaltige struktu-
relle Verbesserung insbesondere Im Ergebnishaushalt. Ohne 
eine derartige strukturelle Verbesserung kann das Investiti-

onsniveau nicht länger beibehalten werden. Gegebenenfalls 
müssen die Investitionsausgaben an die finanzielle Leis-
tungskraft der Gemeinde Steinenbronn angepasst werden, 
bis wieder liquide Mittel zur Verfügung stehen.  

Entsprechend den Ergebnissen der Eigentümergespräche, 
der Machbarkeitsuntersuchung der Entwässerung des Bau-
gebietes „Gubser II“ mit Betrachtung der verkehrlichen Er-
schließung durch Pirker + Pfeifer Ingenieure und zur Opti-
mierung der Gebietserschließung wurde die vorliegende Ge-
bietsabgrenzung vorgenommen.  

Streuobstwiesen sind von der geplanten baulichen Entwick-

lung nur in geringem Maße betroffen. 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 5 (25.03.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Das Flächennutzungsplanverfahren wurde bereits im Jahr 
2013 eingeleitet. Seitdem haben Gemeinderat und Verwal-
tung in einem intensiven Prozess unter Beteiligung der Bür-
gerschaft die künftige Siedlungsflächenentwicklung disku-
tiert. Die Planunterlagen wurden insgesamt drei Mal der Öf-
fentlichkeit vorgestellt und lagen in den Kommunen zur Ein-
sicht aus. Alle Beschlüsse wurden in öffentlichen Sitzungen 
getroffen. Der Flächenbedarf wurde in Anlehnung an die 
Methode des Verbands Region Stuttgart ermittelt und von 
den Behörden anerkannt.  

Die konkrete Erschließungsplanung und Ausformung der 
Siedlungsfläche erfolgt im Rahmen der Verbindlichen Bau-
leitplanung.  

Entsprechend den Ergebnissen der Eigentümergespräche, 
der Machbarkeitsuntersuchung der Entwässerung des Bau-
gebietes „Gubser II“ mit Betrachtung der verkehrlichen Er-
schließung durch Pirker + Pfeifer Ingenieure und zur Opti-
mierung der Gebietserschließung wurde die vorliegende Ge-
bietsabgrenzung vorgenommen.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 6 (25.03.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Der Planteil sollte entsprechend korrigiert werden. Der Planteil wird korrigiert. Die 
Hofstelle wird als gemischte Bauflä-
che dargestellt.  
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Stellungnahme 7 (26.03.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Kenntnisnahme 

Die Flächenausweisungen erfolgen mit Augenmaß. Mit den 
Flächenausweisungen wird lediglich der Eigenbedarf an 
Wohnraum für die kommenden Jahre abgedeckt. Der Flä-
chenbedarf wurde in Anlehnung an die Methode des Ver-
bands Region Stuttgart ermittelt und von den Behörden an-
erkannt.  
Der Gemeinderat Steinenbronn hat sich nach intensiven Be-
ratungen dafür entschieden, den ermittelten Wohnflächen-
bedarf für die Gemeinde Steinenbronn in Höhe von rund 7 
ha auszuschöpfen. 
Streuobstwiesen sind von dem geplanten Vorhaben nur in 
geringem Maße betroffen.  

Die Jahresrechnungen der Haushaltsjahre 2015 bis 2017 
wurden in der Gemeinderatssitzung am 9.4.2019 festgestellt 
und beschlossen. 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 8 (27.03.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Kenntnisnahme 

Die Flächenausweisungen erfolgen mit Augenmaß. Mit den 
Flächenausweisungen wird lediglich der Eigenbedarf an 
Wohnraum für die kommenden Jahre abgedeckt. Der Flä-
chenbedarf wurde in Anlehnung an die Methode des Ver-
bands Region Stuttgart ermittelt und von den Behörden an-
erkannt. 

Der Gemeinderat Steinenbronn hat sich nach intensiven Be-
ratungen dafür entschieden, den ermittelten Wohnflächen-
bedarf für die Gemeinde Steinenbronn in Höhe von rund 7 
ha auszuschöpfen. Auch die nachwachsende Generation 
muss die Chance haben, in Steinenbronn wohnen zu bleiben 
und einen Haushalt gründen zu können. Auch diese Interes-
sen sind bei der künftigen Entwicklung der Gemeinde zu be-
achten.  

Die Bürgerschaft wird bei der Erarbeitung der Verbindlichen 
Bauleitplanung selbstverständlich beteiligt. 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 9 (29.03.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Unter Abwägung der verschiedenen öffentlichen und priva-
ten Belange inklusive der Umweltbelange mit dem Natur-
haushalt und dem Landschaftsbild hat sich der GVV für die 
Aufnahme der Fläche in den FNP entschlossen. 

Von Seiten des Landratsamtes sind keine Absichten be-
kannt, den nördlichen Gubser als Landschaftsschutzgebiet 
auszuweisen. 

Kenntnisnahme 

Der Vorschlag betrifft nicht die Flä-
chennutzungsplanung 

katharina.jacob
Hervorheben
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Auf der Gemarkung von Steinenbronn gibt es weitere Mög-
lichkeiten für eine entsprechende Betätigung. In der Güter-
abwägung, Wohnraum für die nachwachsende Generation 
zu schaffen, hat sich der Gemeinderat für eine moderate 
Siedlungsentwicklung für den Eigenbedarf ausgesprochen.  

Um den Flächenverbrauch zu minimieren, ist u.a. im Bereich 
Wiesenstraße eine höhere Baudichte vorgesehen. 

Dieser Bereich liegt innerhalb der Nacht-Schutzzone. Dort 
dürfen laut § 5 Fluglärmgesetz keine Wohnungen errichtet 
werden. 

Die Landesstraße stellt eine städtebauliche Zäsur dar, die 
für eine wohnbauliche Nutzung nicht überschritten werden 
sollte. 

Der Gemeinderat hat entschieden, keine vertraglichen Ver-
einbarungen zur Abgabe von Flächen an die Stadt Walden-
buch einzugehen.  

Die Gemeinden sind gehalten, lediglich für den Eigenbedarf 
Siedlungsflächen auszuweisen. Mögliche Wanderungsge-
winne dürfen nicht berücksichtigt werden.  

Aus Gründen des Lärmschutzes wird eine Wohnbebauung 
im Bereich der Sportstätten erschwert. Die Gemeinbedarfs-
flächen dienen somit als Puffer zwischen der geplanten 
Wohnbebauung und den Sportanlagen.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Es macht Sinn, die Bebauung des Wohngebiets „Gubser II“ 
nach Westen bzw. von Norden her - südlich Seilerstraße – in 
südlicher Richtung anzuschließen.  

s.o. 

Die konkrete verkehrliche Erschließungsplanung erfolgt im 
Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung 

Kenntnisnahme 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

An den Ausweisungen wird festge-
halten.  

Prüfung im Rahmen der Verbindli-
chen Bauleitplanung.  

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 10 (29.03.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Entsprechend den Ergebnissen der Eigentümergespräche, 
der Machbarkeitsuntersuchung der Entwässerung des Bau-
gebietes „Gubser II“ mit Betrachtung der verkehrlichen Er-
schließung durch Pirker + Pfeifer Ingenieure und zur Opti-
mierung der Gebietserschließung hat sich der Gemeinderat 
nach intensiven Beratungen für die vorliegende Gebietsab-
grenzung entschieden. 
Die vorgeschlagene Abgrenzung geht weit über den ermit-
telten Eigenbedarf bis zum Jahr 2030 hinaus.  

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Stellungnahme 11 (02.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Entsprechend den Ergebnissen der Eigentümergespräche, 
der Machbarkeitsuntersuchung der Entwässerung des Bau-
gebietes „Gubser II“ mit Betrachtung der verkehrlichen Er-
schließung durch Pirker + Pfeifer Ingenieure und zur Opti-
mierung der Gebietserschließung hat sich der Gemeinderat 
nach intensiven Beratungen für die vorliegende Gebietsab-
grenzung entschieden. 
Die vorgeschlagene Abgrenzung geht weit über den ermit-
telten Eigenbedarf bis zum Jahr 2030 hinaus. 

Eine Wohnbebauung im Gewann „Breithut“ ist aufgrund von 
vertraglichen Verpflichtungen der Gemeinde Steinenbronn 
und daraus resultierenden hohen Nachzahlungsverpflichtun-
gen nicht zweckmäßig. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Stellungnahme 12 (03.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Bei einer baulichen Nutzung sind nur wenige Obstbäume 
betroffen. Ein weitgehender Erhalt wird im Rahmen der Ver-
bindlichen Bauleitplanung angestrebt.  

Angesichts der Flächengröße von rund 7 ha und der Tatsa-
che, dass die Siedlungsentwicklung ausschließlich den Ei-
genbedarf abdeckt, sind die Auswirkungen überschaubar. 
Die konkrete Erschließungskonzeption erfolgt im Rahmen 
der Verbindlichen Bauleitplanung unter Einschaltung von 
Verkehrsplanern.  

Das Gutachten war für die Entscheidungsfindung des Ge-
meinderates von großer Bedeutung. Um die Gemeindeent-
wicklung voranzubringen, müssen Vorleistungen von Seiten 
der Gemeinde erbracht werden.  

Beachtung im Rahmen der Ver-
bindlichen Bauleitplanung 

Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 13 (03.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Entsprechend den Ergebnissen der Eigentümergespräche, 
der Machbarkeitsuntersuchung der Entwässerung des Bau-
gebietes „Gubser II“ mit Betrachtung der verkehrlichen Er-
schließung durch Pirker + Pfeifer Ingenieure und zur Opti-
mierung der Gebietserschließung hat sich der Gemeinderat 
nach intensiven Beratungen für die vorliegende Gebietsab-
grenzung entschieden. 
Die konkrete Erschließungsplanung und Berechnungen zur 
Wirtschaftlichkeit erfolgen im Rahmen der Verbindlichen 
Bauleitplanung.  

Eine Wohnbebauung im Gewann „Breithut“ ist aufgrund von 
vertraglichen Verpflichtungen der Gemeinde Steinenbronn 
und daraus resultierenden hohen Nachzahlungsverpflichtun-
gen nicht zweckmäßig. Das Gebiet „Schopfwiesen“ ist für 
eine Wohnbebauung vorgesehen.  

Mit den Rechnungsabschlüssen 2015 – 2017 hat die Verwal-
tung dem Gemeinderat am 9.4.2019 auch eine Übersicht 
über den Überschuss aus den Gebieten „Solwiesen/Gubser 
I/Maurer III“ vorgelegt. Der Überschuss, also was die Ge-
meinde im Haushalt aus den Gebieten eingenommen hat, 
steht demnach fest. Im Gebiet „Gubser I“ hat die Gemeinde 
einen Überschuss in Höhe von 1,2 Mio. EURO erzielt. Die 
Detailabrechnung für die drei Gebiete wird derzeit in der 
Kämmerei erstellt. Sobald sie fertig ist, wird sie dem Ge-
meinderat vorgestellt.  

Die Bedenken werden zurückge-
wiesen.  

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Die Diskussionen und Abwägungen erfolgten in öffentlichen 
Sitzungen der Gemeinderäte und der Verbandsversamm-
lung. 
 
Eine Baulückenerhebung wurde durchgeführt. Es hat sich 
gezeigt, dass insgesamt nur wenige Grundstücke theore-
tisch zur Verfügung stehen, die sich in Privatbesitz befinden. 
Die Bereitschaft der Eigentümer zur Veräußerung ihrer Flä-
chen ist allerdings in den letzten Jahren deutlich zurückge-
gangen.  

 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 14 (03.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Von einer Bebauung wären nur wenige Obstbäume tangiert. 
Im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung wird ein weit-
gehender Erhalt angestrebt.  

Die konkrete verkehrliche Erschließung (dazu gehört auch 
die Erschließung für den Fuß- und Radverkehr) wird im Rah-
men der Verbindlichen Bauleitplanung unter Einschaltung ei-
nes Verkehrsplanungsbüros geklärt. Aufgrund der Größe 
und der möglichen Anbindung des Gebiets (Dornröschen-
weg, Schneewittchenweg, Weiler Weg) sind keine unüber-
brückbaren Schwierigkeiten zu erkennen.  

Die Begrenzung zeigt der Flächennutzungsplan auf. Bis zum 
Jahr 2030 sollen maximal rund 7 ha Wohnbaufläche bebaut 
werden.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 15 (04.04.2019) 

Anregung 

 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die konkrete verkehrliche Erschließung (dazu gehört auch 
die Erschließung für den Fuß- und Radverkehr) wird im Rah-
men der Verbindlichen Bauleitplanung unter Einschaltung ei-
nes Verkehrsplanungsbüros geklärt. Aufgrund der Größe 
und der möglichen Anbindung des Gebiets (Dornröschen-
weg, Schneewittchenweg, Weiler Weg) sind keine unüber-
brückbaren Schwierigkeiten zu erkennen.  
 
Der Gemeinderat hat sich nach intensiver Beratung für die 
vorliegende Abgrenzung entschieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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Stellungnahme 16 (04.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ziel ist es, in Steinenbronn verdichtetes Bauen und damit 
auch günstigen Wohnraum bereitzustellen. Dies ist unter 
anderem im Gebiet „Wiesenstraße“ vorgesehen.  
 
 
 

 
 
Selbstverständlich kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass alle 11- 25-Jährigen in Steinenbronn wohnen bleiben. 
In der Bilanz wird aber unterstellt, dass sich Wegzüge und 
Zuzüge in etwa die Waage halten. Die Methode zur Bedarfs-
berechnung orientiert sich dabei an der Vorgehensweise des 
Verbands Region Stuttgart zur Ermittlung des Wohnungsbe-
darfs.  
 
 
Durch eine entsprechende Siedlungspolitik kann durchaus 
Einfluss auf den Wohnungsmarkt genommen werden.  

 
 
Ziel der Gemeinde ist es, den Eigenbedarf abzudecken. Ein 
Zuwachs wird nicht angestrebt.  
 
In den vergangenen 15 Jahren wurde in Steinenbronn ledig-
lich das Wohngebiet „Gubser I“ entwickelt und vorhandene 
Baulücken bebaut. Mittlerweile gibt es allerdings nur noch 
wenige Baulücken, die sich zudem in Privateigentum befin-
den.  
 
Die Stadt Waldenbuch weist eine abweichende demographi-

sche Struktur auf. Daher erklären sich die Unterschiede zur 
Gemeinde Steinenbronn.  
 
Dies sind die theoretischen Vorausrechnungen des Statisti-
schen Landesamtes ohne Berücksichtigung von Wohnbau-
flächenpotenzialen. Um die Einwohnerzahl zu halten, müss-
ten in der Tat deutlich größere Flächen ausgewiesen wer-
den.  
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Wanderungsgewinne gehen auch nicht in die Berechnungen 
des Flächenbedarfs ein. 
Der ermittelte Flächenbedarf wird mittlerweile ausgehend 
von den örtlichen Bedingungen in Waldenbuch und Steinen-
bronn von den Behörden mitgetragen.  

Der Gemeinderat Steinenbronn hat sich nach intensiven Be-
ratungen dafür entschieden, den ermittelten Wohnflächen-
bedarf für die Gemeinde Steinenbronn in Höhe von rund 7 
ha auszuschöpfen.  

Die Stellungnahmen beziehen sich auf die Entwurfsfassung 
des Flächennutzungsplans. Die Bedarfsberechnungen und 
Erläuterungen wurden in der geänderten Entwurfsfassung 
überarbeitet.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Dies sind Spekulationen und Unterstellungen, die mit dem 
Planverfahren nichts zu tun haben.  

Die Anregungen und Bedenken wurden im Verfahren abge-
wogen. Viele Anregungen beziehen sich allerdings auf The-
men, die erst im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung 
behandelt werden können.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
s.o. (Ziffer 10) 
 
 
Die mit einer Bebauung einhergehenden Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft wurden in der Umweltprüfung 

untersucht und können voraussichtlich vermieden oder kom-
pensiert werden. 
 
 
 
 
Der ermittelte Flächenbedarf und die Ausweisungen werden 
von den Behörden mitgetragen.  
 
 
Ein Einwohnerzuwachs ist nicht vorgesehen. 
 
 

 
 
Die Grundstücke befinden sich zum weit überwiegenden Teil 
im Eigentum Steinenbronner Familien.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 17 (05.04.2019) 

Anregung 

 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mit den Flächenausweisungen wird lediglich der Eigenbedarf 
an Wohnraum für die kommenden Jahre abgedeckt. Auch 
die nachwachsende Generation muss die Chance haben, in 
Steinenbronn wohnen zu bleiben und einen Haushalt grün-
den zu können.  
 
Die konkrete verkehrliche Erschließung (dazu gehört auch 
die Erschließung für den Fuß- und Radverkehr) wird im Rah-
men der Verbindlichen Bauleitplanung unter Einschaltung ei-
nes Verkehrsplanungsbüros geklärt. Aufgrund der Größe 
und der möglichen Anbindung des Gebiets (Dornröschen-
weg, Schneewittchenweg, Weiler Weg) sind keine unüber-
brückbaren Schwierigkeiten zu erkennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 18 (05.04.2019) 

Anregung 

 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Herr Reddehase Mitglied des Gemeinderates ist, muss 
mit der Genehmigungsbehörde geklärt werden, wie mit der 
Stellungnahme umzugehen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klärung des Sachverhalts mit der 
Genehmigungsbehörde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die mit einer Bebauung einhergehenden Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft inklusive des speziellen Arten-
schutzes wurden in der Umweltprüfung untersucht und kön-
nen voraussichtlich vermieden oder kompensiert werden 

Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Einzelne Teile des Gebietes wurden im Laufe des Verfahrens 
von maßgeblicher Seite nie als unbedingt erhaltenswert be-
zeichnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Der Gemeinderat Steinenbronn hat sich nach intensiven Be-
ratungen dafür entschieden, den ermittelten Wohnflächen-
bedarf für die Gemeinde Steinenbronn in Höhe von rund 7 
ha auszuschöpfen.  

Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flächen werden zur Abdeckung des Eigenbedarfs benö-

tigt.  
 
Die mit einer Bebauung einhergehenden Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft inklusive des speziellen Arten-
schutzes wurden in der Umweltprüfung untersucht und kön-
nen voraussichtlich vermieden oder kompensiert werden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dieses Gebiet wurde vom beauftragten Planungsbüro nicht 
als Wohnbaufläche vorgeschlagen. Die Landesstraße stellt 
eine städtebauliche Zäsur dar, die für eine wohnbauliche 
Nutzung nicht überschritten werden sollte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Das Maß der Bebauung kann erst im Rahmen der Verbindli-
chen Bauleitplanung festgelegt werden. Ziel ist es, durch 
eine höhere Verdichtung kostengünstiges Bauen zu ermögli-
chen.  

Kenntnisnahme. Derartige Überschlagsrechnungen sind 
nicht Gegenstand der Vorbereitenden Bauleitplanung.  

Die Berechnungen orientieren sich an der Methode des Ver-
bands Region Stuttgart. Der nachgewiesene Flächenbedarf 
wurde von den Behörden mittlerweile anerkannt.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen können erst im Rahmen 
der Verbindlichen Bauleitplanung erfolgen.  
 
 
 
Im Bereich „Wiesenstraße“ ist eine höhere Verdichtung vor-
gesehen.  
 

 
 
Eine solche Festlegung erfolgt im Rahmen der Verbindlichen 
Bauleitplanung.  
 
 
Die Möglichkeiten der Nachverdichtung sind äußerst be-
grenzt und es gibt nur wenige Potenziale durch Baulücken. 
Dort, wo es Möglichkeiten zur Innenentwicklung gibt, wer-
den diese auch ergriffen.  
 
Entsprechend den Ergebnissen der Eigentümergespräche, 
der Machbarkeitsuntersuchung der Entwässerung des Bau-

gebietes „Gubser II“ mit Betrachtung der verkehrlichen Er-
schließung durch Pirker + Pfeifer Ingenieure und zur Opti-
mierung der Gebietserschließung hat sich der Gemeinderat 
nach intensiven Beratungen für die vorliegende Gebietsab-
grenzung entschieden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme 19 (05.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Im Verfahren geht es um die Vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) und nicht um einen konkreten Be-
bauungsplan (Verbindliche Bauleitplanung). 

Alle Entscheidungen zum Flächennutzungsplan wurden in 
öffentlichen Sitzungen getroffen.  

Durch die am 09.04.2019 festgestellte Jahresrechnung 2017 
beträgt die Rücklage auf Ende 2017 ca. 3.220.000 €. Wie 
ebenfalls am 09.04.2019 bekanntgegeben, beträgt die Rück-
lage auf Ende 2018 voraussichtlich ca. 5 Mio. €. 

Diese 5 Mio. € sind sicher auch dringend notwendig, um die 
wichtigen und notwendigen bisher nicht umgesetzten Inves-
titionen – ohne größere Kreditaufnahme – zu tätigen.  

Es ist allerdings auch unbestritten, dass die Gemeinde 
Steinenbronn einen Sanierungsstau hat, den es gilt, abzu-
bauen. Der neue Gemeinderat muss für die künftigen Jah-
ren 2020 ff entscheiden, welche Investitionen Priorität ha-
ben und welche nicht.  

Auf alle Fälle empfiehlt sich auch eine nachhaltige struktu-
relle Verbesserung insbesondere im Ergebnishaushalt. Ohne 
eine derartige strukturelle Verbesserung kann das Investiti-
onsniveau nicht länger beibehalten werden. Gegebenenfalls 
müssen die Investitionsausgaben an die finanzielle Leis-
tungskraft der Gemeinde Steinenbronn angepasst werden, 
bis wieder liquide Mittel zur Verfügung stehen.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die konkrete verkehrliche Erschließung (dazu gehört auch 
die Erschließung für den Fuß- und Radverkehr) wird im Rah-
men der Verbindlichen Bauleitplanung unter Einschaltung ei-
nes Verkehrsplanungsbüros geklärt. Aufgrund der Größe 
und der möglichen Anbindung des Gebiets (Dornröschen-
weg, Schneewittchenweg, Weiler Weg) sind keine unüber-
brückbaren Schwierigkeiten zu erkennen.  
 
Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit erfolgen im Rahmen 
der Verbindlichen Bauleitplanung.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
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Stellungnahme 20 (05.05.2019) 

Anregung 

 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entscheidungen wurden in öffentlichen Sitzungen her-
beigeführt. Für eine sachgerechte Abwägung ist eine Nen-
nung der Antragsteller in öffentlicher Sitzung nicht erforder-
lich.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist durch die mehrfache 
Offenlage der Planunterlagen erfolgt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Es ist richtig, dass Schuldenstand per 31.12.2018 „sehr 
niedrig“ ist (60€/EW).  
 
Nach dem Haushaltsplan 2019 beträgt der Schuldenstand 
auf 31.12.2019 428 €/EW und liegt damit über dem für ver-
gleichbare Kommunen im Regierungsbezirk Stuttgart ermit-
telten Schuldenstand von 300 €/EW; eine höhere Verschul-
dung ist aus Sicht der Verwaltung nicht vertretbar.  
 
Zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2022 beträgt der 
Schuldenstand 337€/EW. Der bis 2022 vorgesehene Schul-

denabbau ist notwendig, um den Haushalt nicht mit weite-
ren Kredittilgungen zu belasten und um eine eventuell künf-
tige wirtschaftliche Abwärtsentwicklung auffangen zu  
können.  
 
Durch die am 09.04.2019 festgestellte Jahresrechnung 2017 
beträgt die Rücklage auf Ende 2017 rund 3.220.000 €. Wie 
ebenfalls am 09.04.2019 bekanntgegeben, beträgt die Rück-
lage auf Ende 2018 voraussichtlich sogar ca. 5 Mio. €. 
 
Diese 5 Mio. € sind sicher auch dringend notwendig, um die 
wichtigen und notwendigen, bisher nicht umgesetzten In-
vestitionen – ohne größere Kreditaufnahme – zu tätigen.  

 
Der neue Gemeinderat muss für die künftigen Jahren 2020 
ff entscheiden, welche Investitionen Priorität haben und 
welche nicht.  
 
Auf alle Fälle empfiehlt sich auch eine nachhaltige struktu-
relle Verbesserung insbesondere im Ergebnishaushalt. Ohne 
eine derartige strukturelle Verbesserung kann das Investiti-
onsniveau nicht länger beibehalten werden. Gegebenenfalls 
müssen die Investitionsausgaben an die finanzielle Leis-
tungskraft der Gemeinde Steinenbronn angepasst werden, 
bis wieder liquide Mittel zur Verfügung stehen.  

 
Mit den Flächenausweisungen wird lediglich der Eigenbedarf 
an Wohnraum für die kommenden Jahre abgedeckt. Auch 
die nachwachsende Generation muss die Chance haben, in 
Steinenbronn wohnen zu bleiben und einen Haushalt grün-
den zu können.  
 

 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Es wird davon ausgegangen, dass der jeweilige Bürgermeis-
ter bzw. Gemeinderat auch zukünftig verantwortungsbe-
wusst mit dem Thema Flächenverbrach umgehen und eine 
abschnittsweise Bebauung vornehmen werden. 
 
Eine Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe von Sportanla-
gen ist aufgrund der Lärmemissionen problematisch. An der 
vorgesehenen Ausweisung sollte festgehalten werden.  
 
An der vorgesehenen Ausweisung sollte festgehalten wer-
den.  
 

Für Kindergärten sind die Anforderungen an den Lärmschutz 
deutlich geringer, als dies bei Sportanlagen der Fall ist. So 
sind Kindergärten bspw. auch in Wohngebieten zulässig. Die 
Verlärmung durch Sportstätten ist wesentlich gravierender, 
da diese insbesondere auch in den Abendstunden und an 
Wochenenden stattfindet.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme  
 
 
 
 
An der Ausweisung wird festgehal-
ten.  
 
 
An der Ausweisung wird festgehal-
ten.  
 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 21 (05.04.2019) 

Anregung 

 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Die Flurstücke sollten in der Gebietsausweisung verbleiben. 
Eine parzellenscharfe Abgrenzung erfolgt im Rahmen der 
Verbindlichen Bauleitplanung. Der Anregung sollte nicht ent-
sprochen werden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Der Anregung wurde nicht gefolgt.  
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Kenntnisnahme 

Bei dem Gesprächsprotokoll über das Eigentümergespräch 
am 01.08.2016 – geführt von Herrn Ueding, Büro mquadrat, 
Kommunikative Stadtentwicklung, Bad Boll – handelt es sich 
nicht um ein formelles „Protokoll“ das vom Gesprächs-
partner gegengezeichnet werden müsste, sondern um in-
terne Notizen, die dazu bestimmt waren, die Gemeinde 
Steinenbronn über das Gesprächsergebnis zu informieren. 
Wie aus den Notizen ersichtlich ist, hat der Eigentümer im 
Gespräch am 01.08.2016 seine Mitwirkungs- und Verkaufs-
bereitschaft bezüglich des Flurstücks Nr. 1832 in Aussicht 
gestellt. Herr Ueding hat sich das sicher nicht ausgedacht o-

der bewusst falsch aufgeschrieben; diese Aussagen sind in 
dem damaligen Gespräch tatsächlich gemacht worden. Da 
es sich um ein informelles Eigentümergespräch gehandelt 
hat, in dem die grundsätzliche Mitwirkungs- und Verkaufs-
bereitschaft abgefragt wurde, sind diese Aussagen aber 
auch nicht verbindlich. Der Eigentümer hat seine Aussagen 
in einem weiteren Gespräch am 19.09.2018 korrigiert und 
erklärt, dass er mit der Planung des Gewerbegebiets und 
der Einbeziehung seines Grundstücks Flurstück-Nr. 1832 
nicht einverstanden ist. Im Vorfeld des Gesprächs am 
19.09.2018 waren dem Grundstückseigentümer von der 
Verwaltung die Notizen von Herrn Ueding aus dem Eigen-

tümergespräch vom 01.08.2016 zugesandt worden.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ergänzung wird geprüft.  
 
 
 
 
 
Die Durchführung von Eigentümergesprächen ist keine Vo-
raussetzung zur Ausweisung von Flächen im Flächennut-

zungsplan. Die Eigentümergespräche dienten lediglich der 
Einschätzung der aktuellen Verkaufsbereitschaft.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Die Flurstücke sollten in der Gebietsausweisung bleiben. 
Dem Antrag sollte nicht entsprochen werden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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Stellungnahme 22 (05.04.2019) 

Anregung 

 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Die Flächenausweisungen erfolgen mit Augenmaß. Mit den 
Flächenausweisungen wird lediglich der Eigenbedarf an 
Wohnraum für die kommenden Jahre abgedeckt. Der Flä-
chenbedarf wurde in Anlehnung an die Methode des Ver-
bands Region Stuttgart ermittelt. Dabei sind frei werdende 
Wohnungen berücksichtigt.  
 

Auch die nachwachsende Generation muss die Chance ha-
ben, in Steinenbronn wohnen zu bleiben und einen Haushalt 
gründen zu können. Auch diese Interessen müssen beachtet 
werden.  
 
Selbstverständlich kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass alle 11- 25-Jährigen in Steinenbronn wohnen bleiben. 
In der Bilanz wird aber unterstellt, dass sich Wegzüge und 
Zuzüge in etwa die Waage halten.  
 
Die konkrete verkehrliche Erschließung wird im Rahmen der 
Verbindlichen Bauleitplanung unter Einschaltung eines Ver-
kehrsplanungsbüros geklärt. Aufgrund der Größe und der 
möglichen Anbindung des Gebiets (Dornröschenweg, 
Schneewittchenweg, Weiler Weg) sind keine unüberbrück-
baren Schwierigkeiten zu erkennen. Der Weiler Weg steht 
nicht unter Naturschutz, sondern Bäume am Weiler Weg 
sind als Naturdenkmale ausgewiesen.  
 
Eine wirtschaftliche Betrachtung kann erst im Rahmen der 
Verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. Angesichts hoher 
Baulandpreise ist davon auszugehen, dass die Grundstücke 
wirtschaftlich erschlossen werden können.  
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Stellungnahme 23 (05.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Obstbäume sind nur in geringem Maße von der geplanten 
Bebauung betroffen. Es handelt sich lediglich um eine Obst-
weise im Bereich des „Schlittenhangs“.  

Die Hinweise des Landesnaturschutzverbandes können nicht 
nur dadurch berücksichtigt werden, dass in der Vorbereiten-
den Bauleitplanung auf eine Bebauung verzichtet wird, son-
dern auch durch die Nichtbebauung von Teilflächen und die  

Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Festsetzung von geeigneten Minderungs- und Kompensati-
onsmaßnahmen im Rahmen der Verbindlichen Bauleitpla-
nung. 
 
 
 
 
 
Die Ausweisung von Alternativflächen ist in der genehmi-
gungsfähigen Planfassung nicht mehr möglich.  
Die Landesstraße stellt eine Zäsur dar, die für eine wohn-

bauliche Nutzung nicht überschritten werden sollte. Deshalb 
wurden Flächen östlich der Straße aus städtebaulichen 
Gründen nicht als Bauflächenalternativen untersucht. In der 
Umweltprüfung wurden die möglichen Umweltauswirkungen 
einer hypothetischen Bebauung eingeschätzt, mit dem Er-
gebnis, dass dadurch höhere Umweltauswirkungen verur-
sacht würden. 
 
Die Gemeinde hat auch eine Verpflichtung gegenüber der 
nachwachsenden Generation, die in den kommenden Jahren 
einen eigenen Haushalt gründen möchte. Die Flächenaus-
weisungen erfolgen deshalb mit Augenmaß. Mit den Flä-
chenausweisungen wird lediglich der Eigenbedarf an Wohn-

raum für die kommenden Jahre abgedeckt. 
 
Der Gemeinderat Steinenbronn hat sich nach intensiven Be-
ratungen dafür entschieden, den ermittelten Wohnflächen-
bedarf für die Gemeinde Steinenbronn in Höhe von rund 7 
ha auszuschöpfen.  
 
An den vorgesehenen Ausweisungen sollte festgehalten 
werden.  
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Die Ausweisungen werden beibe-
halten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Flächennutzungsplan 2030 GVV Waldenbuch - Steinenbronn 53 

LBBW Immobilien KOMMUNALENTWICKLUNG GmbH KE 

Stellungnahme 24 (05.04.2019) 

Anregung 

 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Entscheidungen zum Flächennutzungsplan wurden in öf-
fentlichen Sitzungen getroffen.  
 
 
 
Entsprechend den Ergebnissen der Eigentümergespräche, 
der Machbarkeitsuntersuchung der Entwässerung des Bau-
gebietes „Gubser II“ mit Betrachtung der verkehrlichen Er-
schließung durch Pirker + Pfeifer Ingenieure und zur Opti-
mierung der Gebietserschließung wurde die vorliegende Ge-
bietsabgrenzung vorgenommen. Der Gemeinderat Steinen-
bronn hat sich nach intensiven Beratungen dafür entschie-
den, den ermittelten Wohnflächenbedarf für die Gemeinde 
Steinenbronn in Höhe von rund 7 ha auszuschöpfen. 
 
Die Jahresrechnungen der Haushaltsjahre 2015 bis 2017 
wurden in der Gemeinderatssitzung am 9.4.2019 festgestellt 
und beschlossen.  
 
Es wäre schlimm, wenn der Fachbeamte für das Finanzwe-
sen die Finanzlage auch ohne Abrechnungen nicht im Griff 
hätte. Bereits im Jahr 2018 wurde bekanntgegeben, dass die 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Rücklage auf Ende 2017 ca. 2.480.000 € beträgt. Außerdem 
war auch ohne Abrechnungen klar, dass bis 2017 keine Kre-
dite aufgenommen werden mussten.  
 
Durch die am 09.04.2019 festgestellte Jahresrechnung 2017 
beträgt die Rücklage auf Ende 2017 jetzt sogar tatsächlich 
ca. 3.220.000 €. die Erhöhung der Rücklage ist bedingt 
durch nicht umgesetzte Investitionen.  
 
Wie ebenfalls am 09.04.2019 bekanntgegeben, beträgt die 
Rücklage auf Ende 2018 voraussichtlich sogar ca. 5. Mio €.  
 

Diese 5 Mio. € sind sicher auch dringend notwendig, um die 
wichtigen und notwendigen, bisher nicht umgesetzten In-
vestitionen – ohne größere Kreditaufnahme – zu tätigen.  
 
Nach dem Haushaltsplan 2019 beträgt der Schuldenstand 
auf 31.12.2019 428 €/EW und liegt damit über dem für ver-
gleichbare Kommunen im Regierungsbezirk Stuttgart ermit-
telten Schuldenstand von 300 €/EW; eine höhere Verschul-
dung ist aus Sicht der Verwaltung nicht vertretbar.  
 
Zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2022 beträgt der 
Schuldenstand 337€/EW. Der bis 2022 vorgesehene Schul-
denabbau ist notwendig, um den Haushalt nicht mit weite-

ren Kredittilgungen zu belasten und um eine eventuell künf-
tige wirtschaftliche Abwärtsentwicklung auffangen zu  
können.  
 
Informatorisch soll nur erwähnt werden, dass im Finanzpla-
nungszeitraum bis 2022 die Maßnahme „Sonnenhalde“ mit 
ca. 1.845 Mio. € enthalten ist.  
 
Bevor die neuen Baugebiete angegangen werden, ist auf alle 
Fälle in den Jahren 2019/2020 eine Wirtschaftlichkeitsprog-
nose aufzustellen.  
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Eine Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe von Sportanla-
gen ist aufgrund von Lärmemissionen problematisch. An der 
vorgesehenen Ausweisung sollte festgehalten werden.  

An der Ausweisung wird festgehal-
ten.  
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Die konkrete verkehrliche Erschließung (dazu gehört auch 
die Erschließung für den Fuß- und Radverkehr) wird im Rah-
men der Verbindlichen Bauleitplanung unter Einschaltung ei-
nes Verkehrsplanungsbüros geklärt. Aufgrund der Größe und 
der möglichen Anbindung des Gebiets (Dornröschenweg, 
Schneewittchenweg, Weiler Weg) sind keine unüberbrückba-
ren Schwierigkeiten zu erkennen. 
 

 
Das Landschaftsschutzgebiet hat nach wie vor Bestand und 
ist auch im Flächennutzungsplan dargestellt.  
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Stellungnahme 25 (05.04.2019) 

Anregung 

 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flächenausweisungen erfolgen mit Augenmaß. Mit den 
Flächenausweisungen wird lediglich der Eigenbedarf an 
Wohnraum für die kommenden Jahre abgedeckt. Der Flä-
chenbedarf wurde in Anlehnung an die Methode des Ver-
bands Region Stuttgart ermittelt und von den Behörden an-
erkannt.  
 
Der Gemeinderat Steinenbronn hat sich nach intensiven Be-
ratungen dafür entschieden, den ermittelten Wohnflächen-
bedarf für die Gemeinde Steinenbronn in Höhe von rund 7 
ha auszuschöpfen. 
 
Eine solche Abstimmung gab es auch in Freiburg nicht. 
 
Es ist unbestritten, dass die Gemeinde Steinenbronn einen 
Sanierungsstau hat, den es gilt, abzubauen. Der neue Ge-
meinderat muss für die künftigen Jahre 2020 ff entscheiden, 
welche Investitionen Priorität haben und welche nicht.  
 
Für die Seilerstraße wurden 737.000 € im Haushaltsplan 
2019/2020 zur Verfügung gestellt, für die Sonnenhalde im 
Finanzplan 2020-2022 1.845.000 €. 
 
Man muss aber auch darauf hinweisen, dass die Gemeinde 
seit Jahren verschiedene Infrastrukturen erneuert hat wie 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

z.B. Kanalisierung, Straßenbeleuchtung, Wasserleitungen,
verschiedene Straßen Abschnitte. 

Wie am 09.04.2019 im Gemeinderat bekanntgegeben, hat 
die Gemeinde Steinenbronn aus den 3 Erschließungsgebie-
ten Solwiesen, Gubser I und Maurer III rechnerisch insge-
samt rund 4.035.000 € eingenommen. Die Detailabrechnung 
der Einnahmen und Ausgaben dieser Baugebiete wird noch 
erstellt.  

Leider musste das Geld bis Ende 2018 z.B. für nicht einge-
plante Brandschutzmaßnahmen in der Klingenbachschule 

und in den Kindergärten mit zusammen ca. 1,7 Mio. € bzw. 
für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit ca.  
380.000 € , insgesamt also z.B. rund 2,1 Mio. € verwendet 
werden; dieses Geld fehlte damit selbstverständlich bei den 
notwendigen Verbesserungen der vorhandenen Infrastruk-
tur.  

Allerdings bedeutet es auch, dass der Ergebnishaushalt 
nachhaltig strukturell verbessert werden muss. Ohne eine 
derartige strukturelle Verbesserung kann das Investitionsni-
veau nicht länger beibehalten werden. Gegebenenfalls müs-
sen die Investitionsausgaben an die finanzielle Leistungs-
kraft der Gemeinde Steinenbronn angepasst werden, bis 

wieder liquide Mittel zur Verfügung stehen.  
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Der Verband Region Stuttgart hat im Jahr 2017 eine Exper-
tise zum künftigen Bedarf an Gewerbe- und Industrieflächen 
für die Region Stuttgart erarbeiten lassen. Demnach werden 
in den kommenden Jahren unter Berücksichtigung von Leer-
ständen und Innenentwicklungsflächen (ca. 30 % des Ge-
samtbedarfs) jährlich rund 110 ha neue Gewerbeflächen be-
nötigt.  
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Stellungnahme 26 (05.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Der Gemeinderat Steinenbronn hat sich nach intensiven Be-
ratungen dafür entschieden, den ermittelten Wohnflächen-
bedarf für die Gemeinde Steinenbronn in Höhe von rund 7 
ha auszuschöpfen. 

Streuobstwiesen sind von der geplanten baulichen Entwick-
lung nur in geringem Maße betroffen.  

Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte (Städte-
bau, Landschaftsschutz, Lärmschutz etc.) hat sich der Ge-
meinderat für die vorliegende Abgrenzung entschieden.  

Auch in Waldenbuch wird mit den Flächenausweisungen le-
diglich der Eigenbedarf an Wohnraum für die kommenden 
Jahre abgedeckt. Mögliche Wanderungsgewinne sind in den 
Bedarfsberechnungen nicht berücksichtigt.  

Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

In den kommenden Jahren liegt die Zahl möglicher Haus-
haltsneugründungen über der Zahl von Haushaltsauflösun-
gen. Eine Baulückenerhebung wurde durchgeführt. Es hat 
sich gezeigt, dass insgesamt nur wenige Grundstücke theo-
retisch zur Verfügung stehen, die sich in Privatbesitz befin-
den. Die Bereitschaft der Eigentümer zur Veräußerung ihrer 
Flächen ist allerdings in den letzten Jahren deutlich zurück-
gegangen. 
 
Entsprechend den Ergebnissen der Eigentümergespräche, 
der Machbarkeitsuntersuchung der Entwässerung des Bau-
gebietes „Gubser II“ mit Betrachtung der verkehrlichen Er-

schließung durch Pirker + Pfeifer Ingenieure und zur Opti-
mierung der Gebietserschließung wurde die vorliegende Ge-
bietsabgrenzung vorgenommen.  
 
Die konkrete verkehrliche Erschließung wird im Rahmen der 
Verbindlichen Bauleitplanung unter Einschaltung eines Ver-
kehrsplanungsbüros geklärt. Aufgrund der Größe und der 
möglichen Anbindung des Gebiets (Dornröschenweg, 
Schneewittchenweg, Weiler Weg) sind keine unüberbrück-
baren Schwierigkeiten zu erkennen. 
 
Aus den 3 Erschließungsgebieten Solwiesen, Gubser I und 
Maurer III hat die Gemeinde Steinenbronn rechnerisch ins-

gesamt rund 4.035.000 € eingenommen. Die Detailabrech-
nung der Einnahmen und Ausgaben dieser 3 Baugebiete 
wird noch erstellt.  
 
Bevor die neuen Baugebiete angegangen werden, ist auf 
alle Fälle in den Jahren 2019/2020 eine Kosten-Analyse mit 
Berücksichtigung der Folgekosten aufzustellen.  
 
Nach dem Haushaltsplan 2019 beträgt der Schuldenstand 
auf 31.12.2019 428 €/EW und liegt damit über dem für ver-
gleichbare Kommunen im Regierungsbezirk Stuttgart ermit-
telten Schuldenstand von 300 €/EW; eine höhere Verschul-

dung ist aus Sicht der Verwaltung nicht vertretbar.  
 
Zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2022 beträgt der 
Schuldenstand 337€/EW. Der bis 2022 vorgesehene Schul-
denabbau ist notwendig, um den Haushalt nicht mit weite-
ren Kredittilgungen zu belasten und um eine eventuell künf-
tige wirtschaftliche Abwärtsentwicklung auffangen zu  
können.  
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Der neue Gemeinderat muss für die künftigen Jahre 2020 ff 
entscheiden, welche Investitionen Priorität haben und wel-
che nicht; es steht außer Frage, dass 15 Mio. € sicher nicht 
in den nächsten Jahren umsetzbar sind.  

Auf alle Fälle empfiehlt sich auch eine nachhaltige struktu-
relle Verbesserung insbesondere im Ergebnishaushalt. Ohne 
eine derartige strukturelle Verbesserung kann das Investiti-
onsniveau nicht länger beibehalten werden. Gegebenenfalls 
müssen die Investitionsausgaben an die finanzielle Leis-
tungskraft der Gemeinde Steinenbronn angepasst werden, 
bis wieder liquide Mittel zur Verfügung stehen.  

Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden im Rahmen der 
Verbindlichen Bauleitplanung durchgeführt.  

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 27 (05.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Zu 1 und 2: Die Bedeutung des Gebietes für Natur und 
Landschaft sowie für geschützte Arten wurde in der Um-
weltprüfung untersucht und wird im Rahmen der Verbindli-
chen Bauleitplanung weiter untersucht werden. Erhebliche 
Beeinträchtigungen können voraussichtlich vermieden oder 
kompensiert werden. 

Zu 3 und 4: Diese Aspekte sind bei der Bedarfsberechnung 
berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die 71- 
85-Jährigen im Planungszeitraum Wohnraum freimachen.  

Zu 5: In den kommenden Jahren ist aufgrund einer gebur-
tenstarken Elterngeneration und steigenden Geburtenziffern 
von hohen Geburtenzahlen auszugehen. Die Betreuungs-
quote bei unter Dreijährigen nimmt weiter zu, so dass wei-
tere Betreuungsplätze geschaffen werden müssen.  

Zu 6: Die konkrete verkehrliche Erschließung wird im Rah-
men der Verbindlichen Bauleitplanung festgelegt.  

Zu 7: Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden im Rahmen 
der Verbindlichen Bauleitplanung durchgeführt.  

Zu 8 und 9: Der Gemeinderat Steinenbronn hat sich nach 
intensiven Beratungen dafür entschieden, den ermittelten 
Wohnflächenbedarf für die Eigenentwicklung auszuschöp-
fen. Auch die nachwachsende Generation soll die Chance 
haben, in Steinenbronn wohnen zu bleiben und einen Haus-
halt gründen zu können. 
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Stellungnahme 28 (05.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Entwicklung erfolgt im Anschluss an die bestehende Be-
bauung. 

Eine Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe von Sportanla-
gen ist aufgrund von Lärmemissionen nicht sinnvoll. An der 
vorgesehenen Ausweisung sollte festgehalten werden. 

Im Rahmen der Sanierung „Ortsmitte II“ wurden Wohnge-
bäude saniert bzw. stehen noch an. Das Thema Neubebau-
ung ist ebenfalls vorgesehen.  

Die Flächenausweisungen erfolgen mit Augenmaß. Die As-
pekte des Naturschutzes wurden bei den Planungen beach-
tet (siehe Umweltbericht zum Flächennutzungsplan).  

Kenntnisnahme 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme 29 (05.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Bei dem Plan handelt es sich nicht um amtliche Unterlagen 

der Gemeinde Steinenbronn. Der Flächennutzungsplan lag 
im Rathaus vom 4.3.2019 bis zum 5.4.2019 zur Einsicht aus. 
Im Mitteilungsblatt vom 21.2.2019 Nr. 8 wurde auf die Of-
fenlage der Planunterlagen hingewiesen.  

Kenntnisnahme 

Unter anderem aufgrund der guten Erschließung wurde die 
Fläche aufgenommen. Im Rahmen der Verbindlichen Bau-
leitplanung und durch eine entsprechende Eingrünung wird 
auf einen attraktiven Ortseingang geachtet.  

Nach intensiver Abwägung hat sich der Gemeinderat für 
diese Abgrenzung entschieden. Alternativflächen scheiden 
aus unterschiedlichen Gründen (Eingriff in Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete, Fluglärm etc.) aus.  

Die Gemeinbedarfsflächen sind langfristig nicht nur für die 
Kinderbetreuung erforderlich.  
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 30 (05.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die vorgeschlagene Siedlungserweiterung war weder im 
Vorentwurf noch im Entwurf zum Flächennutzungsplan ent-
halten.  

Der Gemeinderat der Stadt Waldenbuch hat sich nach Ab-
wägung aller Aspekte mit großer Mehrheit für die vorlie-
gende Gebietsentwicklung entschieden.  

Die Stadtverwaltung hat in einem längeren Gespräch am 
4.4.2019 mit zwei Vertretern der Interessengemeinschaft 
Argumente über die Lage des Gebiets ausgetauscht.  

Am 14.5.2002 wurde vom Gemeinderat der Stadt Walden-
buch aus erschließungstechnischen und wirtschaftlichen 

Gründen, welche sich vor allem aus den Anforderungen zur 
dezentralen Beseitigung des Niederschlagswassers nach 
dem Wassergesetz Baden-Württemberg ergeben, beschlos-
sen, die bisher nicht im FNP als Baufläche ausgewiesenen 
Grundstücke südöstlich des Teilgebiets „Kühäcker“ bis zur 
Grenze des Landschaftsschutzgebiets in das Planungsgebiet 
„Gänsäcker II/Kühäcker“ einzubeziehen. Diese Arrondierung 
des Baugebiets „GänsäckerII/Kühäcker“ wurde mittels eines 
Flächentauschs des bis dahin im Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche in Planung dargestellten Gebiets 
„Schmalzäcker“ realisiert. Diese Änderung wurde im Flä-
chennutzungsplan 2000 – 1. Änderung 2005 entsprechend 

abgebildet.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Der Alternativvorschlag der Inte-
ressengemeinschaft Bussard-
weg/Zeisigweg wird nicht weiter-
verfolgt.  

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Bei der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung des 

Gemeindeverwaltungsverbands Waldenbuch/Steinenbronn 
sind die dortigen Vertreter an die aus dem Gemeinderat 
Waldenbuch und dem Gemeinderat Steinenbronn erteilten 
Weisungen gebunden.  

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 



Flächennutzungsplan 2030 GVV Waldenbuch - Steinenbronn 74 

LBBW Immobilien KOMMUNALENTWICKLUNG GmbH KE 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Stellungnahme 31 (04.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Im Vorentwurf wurde davon ausgegangen, dass pro Grund-
stück 1,5 Wohneinheiten geschaffen werden und 50 % der 
Baugrundstücke einer Bebauung zugeführt werden können. 
Eine Umrechnung in Flächenpotenziale wie dargestellt 
wurde nicht vorgenommen.  

Die Formulierung ist in der Tat so nicht richtig. Es hätte viel-
mehr heißen müssen: „Demnach gab es im Jahr 2013 noch 
39 freie Grundstücke, die sich überwiegend in Privatbesitz 
befanden und mittlerweile teilweise bebaut sind“. Die Flä-
chenpotenziale wurden im Jahr 2016 aktualisiert. Waren es 
im Jahr 2013 noch 57 Grundstücke (incl. Gubser II), so wa-
ren es Mitte 2016 noch 45 Grundstücke.  

Aufgrund der rückläufigen Verkaufsbereitschaft der Eigentü-
mer zur Veräußerung ihrer Grundstücke wurde die Aktivie-
rungsquote von 50 % auf 30 % abgesenkt (ca. 2 % p.a.).  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die angeführten Flächenpotenziale wurden durch die Ge-
meindeverwaltung nochmals eingehend überprüft. Das Er-
gebnis ist auf Seite 93 und 94 dargestellt. Ein Großteil der 

dargestellten Flächenpotenziale steht aus unterschiedlichen 
Gründen für eine Bebauung nicht zur Verfügung (Abstands-
flächen, Anbaubeschränkungen, Baurecht etc.). In den Er-
hebungen der Gemeinde sind ausschließlich Flächen erfasst, 
die auch tatsächlich einer Bebauung zugeführt werden 
könnten. 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die angeführten Grundstücke wurden durch die Gemeinde-
verwaltung Steinenbronn überprüft.  

Die angeführten Grundstücke wurden durch die Gemeinde-
verwaltung Steinenbronn überprüft.  

Ausgangsbasis für die Bedarfsberechnungen sind die Ein-
wohnerzahlen zum 31.12.2015. Für den 30.6.2016 standen 

keine aktuellen Einwohnerdaten des Statistischen Landes-
amtes zur Verfügung.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die angeführten Grundstücke wurden durch die Gemeinde-
verwaltung Steinenbronn überprüft.  

Das Grundstück 223/1 wurde als potenzielle Baufläche iden-
tifiziert und ist auch im Erläuterungsbericht zum Flächennut-
zungsplan dargestellt (siehe S. 51/52 Erläuterungsbericht). 
Um im Außenbereich Flächen zu „sparen“, eignen sich der-
artige Grundstücke zweifellos zur sofortigen Bebauung. Die 

Stadt Waldenbuch hat allerdings auf schriftliche Anfrage 
vom 3.12.2015 zum Kauf des Grundstücks am 4.12.2015 die 
Antwort erhalten, dass ein Verkauf des Grundstücks aus 
Sicht der Eigentümerin nicht in Betracht kommt. Leider 
scheint die Mitwirkungsbereitschaft – wie in diesem Fall – 
nicht gegeben. Die Stadt ist jederzeit kaufbereit.  

Die Absenkung ergibt sich aus der reduzierten Aktivierungs-
quote.  

Die angeführten Grundstücke wurden durch die Gemeinde-
verwaltung Steinenbronn überprüft.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft. Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die zeitliche Differenz um 6 Monate ist für die Bedarfsbe-
rechnungen ohne Relevanz. 
Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft.  
Die Leerstandsanalyse weist einige methodische Unzuläng-
lichkeiten auf und beinhaltet zu großen Teilen die Fluktuati-
onsreserve (bezogen auf die Zahl der Wohnungen in 
Steinenbronn liegt die Leerstandsquote demnach bei ledig-
lich rund 5 %). Hinzu kommt, dass sich die Leerstände in 

Privateigentum befinden und kaum aktiviert werden können. 

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Seite 50 des Erläuterungsberichtes wird entsprechend 
ergänzt.  

Die Flächenpotenziale bewegen sich in Steinenbronn wie 

dargelegt zwar in einem überschaubaren Rahmen, das Flä-
chenmanagement-Tool könnte aber beschafft werden.  

Die Erfahrungen zeigen, dass die Verkaufsbereitschaft der 

Grundstückseigentümer angesichts steigender Grundstücks-
preise in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat.  

Dies ist leider nicht richtig (siehe Allgemeines Vorkaufsrecht 

nach § 24 BauGB und Besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 
BauGB). Darüber hinaus hat die Gemeinde beim Erwerb von 
Grundstücken das Gemeindewirtschaftsrecht zu beachten. 
Sie kann also beispielsweise keine spekulativen Käufe täti-
gen.  

Entsprechende Vorhaben für ein generationenübergreifen-
des Wohnen werden von der Gemeinde unterstützt. 

Kenntnisnahme 

Die Gemeinde erwägt, das Erfas-

sungstool FLOO zu beschaffen. 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

+ 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft. Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft. Kenntnisnahme 



Flächennutzungsplan 2030 GVV Waldenbuch - Steinenbronn 90 

LBBW Immobilien KOMMUNALENTWICKLUNG GmbH KE 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft. Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft. Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft. Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft. Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft. Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft. Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft. Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenpotenziale wurden nochmals überprüft. Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die angeführten Grundstücke wurden durch die Gemeinde-
verwaltung Steinenbronn überprüft.  

Eine Aktivierungsquote von 70 % ist nicht realistisch. 

Die Erhebung von Ökonsult weist methodische Unschärfen 
auf und beinhaltet zu großen Teilen die Fluktuationsreserve 
(bezogen auf die Zahl der Wohnungen in Steinenbronn liegt 
die Leerstandsquote demnach bei lediglich rund 5 %). Bei 
den Leerständen handelt es sich um privates Eigentum, das 
kaum aktiviert werden kann.  

Die „potenziellen“ Leerstände (211 Wohneinheiten) sind in 
den Bedarfsberechnungen berücksichtigt (71- 85-Jährige). 

Die Überprüfung der angeführten Flächen durch die Ge-
meindeverwaltung hat gezeigt, dass die Potenzialfläche ge-
ringfügig um rund 2.200 qm zu erhöhen ist (siehe Einzelauf-
stellung auf den Seiten 93 und 94. Mitte des Jahres 2016 
standen demnach rund 2,5 ha an Wohnbaupotenzialen zur 
Verfügung (2.200 qm plus 23.000 qm wie im Erläuterungs-
bericht zum Flächennutzungsplan dargestellt). Bei einer Re-
alisierungsquote von 30% bis 2030 ergibt sich ein mögliches 
Flächenpotenzial von rund 0,75 ha. Der Erläuterungsbericht 
zum Flächennutzungsplan sollte entsprechend berichtigt 
werden.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Berichtigung des Erläuterungsbe-
richtes zum Flächennutzungsplan. 
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Stellungnahme zu den Flächenerhebungen 
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Stellungnahme 32 (Allgemeine Anregungen) (05.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Eine Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe von Sportanla-
gen ist aufgrund der Lärmemissionen problematisch. An der 
vorgesehenen Ausweisung sollte festgehalten werden. 
Der Gemeinderat hat sich nach intensiven Diskussionen für 
die vorliegende Abgrenzung ausgesprochen.  

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die konkrete Abgrenzung und Darlegung der baulichen Ent-
wicklung erfolgt im Rahmen der Verbindlichen Bauleitpla-
nung. Vorstellbar wäre es beispielsweise, die genannten Flä-
chen als Flächen zum Schutz von Natur und Landschaft fest-
zusetzen. 

Nach intensiven Diskussionen hat sich der Gemeinderat ent-
sprechend den Ergebnissen der Eigentümergespräche, der 
Machbarkeitsuntersuchung der Entwässerung des Baugebie-
tes „Gubser II“ mit Betrachtung der verkehrlichen Erschlie-
ßung durch Pirker + Pfeifer Ingenieure und zur Optimierung 
der Gebietserschließung für die vorliegende Abgrenzung 
ausgesprochen.  

Alle Entscheidungen zum Flächennutzungsplanverfahren 
wurden in öffentlichen Sitzungen herbeigeführt. Die Unterla-
gen wurden mittlerweile dreimal öffentlich ausgelegt und in 
öffentlichen Sitzungen behandelt.  

Hier liegt ein Missverständnis vor: der Maßstab wird generell 

durch das Größenverhältnis der Darstellung auf der Karte 
zum Objekt in der Realität meist im Verhältnis 1:x ausge-
drückt. Je größer x ist, desto kleiner ist der Maßstab 
(1:20=0,05 ist kleiner als 1:2=0,5) und die Darstellung des 
Objektes auf der Karte. Eine großmaßstäbliche Karte, wie 
die Flurkarte, die der Bodenschätzung zu Grunde liegt ist 
also detaillierter, als eine kleinmaßstäbliche Karte, wie die 
topografische Karte, die dem Landschaftsrahmenplan der 
Region zu Grunde liegt. 

Klärung im Rahmen der Verbindli-
chen Bauleitplanung. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Bedenken werden zurückge-
wiesen.  

Die Bedenken werden zurückge-

wiesen.  
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Flächenausweisungen erfolgen mit Augenmaß. Mit den 
Flächenausweisungen wird lediglich der Eigenbedarf an 
Wohnraum für die kommenden Jahre abgedeckt. Der Flä-
chenbedarf wurde in Anlehnung an die Methode des Ver-
bands Region Stuttgart ermittelt und von den Behörden an-
erkannt. Auch die nachwachsende Generation muss die 
Chance haben, in Steinenbronn wohnen zu bleiben und ei-
nen Haushalt gründen zu können. Der Begriff „Wohnungs-
not“ wird in der Begründung zum Flächenbedarf der Kom-
munen nicht verwendet.  
Dass es im regionalen Maßstab aber eine solche Wohnungs-

not gibt, steht außer Zweifel und ist durch verschiedene Un-
tersuchungen belegt. Die im Auftrag der Wohnraum-Allianz 
erstellte Studie der Prognos AG kommt beispielsweise für 
Baden-Württemberg zum Ergebnis, dass die in den zurück-
liegenden Jahren aufgelaufene Wohnungslücke von rund 
88.000 Wohnungen schrittweise reduziert werden muss. Der 
jährliche Bedarf bis 2020 wird mit insgesamt 65.000 Woh-
nungen beziffert. 2021 bis 2025 müssen der Studie zufolge 
jährlich 43.000 zusätzliche Wohnungen gebaut werden. 
Diese Zahlen wurden in der Vergangenheit bei Weitem ver-
fehlt. In Baden-Württemberg wurden im Durchschnitt der 
letzten 10 Jahre rund 28.000 Wohnungen realisiert. 

Der Gemeinderat Steinenbronn hat sich nach intensiven Be-
ratungen dafür entschieden, den ermittelten Wohnflächen-
bedarf (Eigenbedarf) für die Gemeinde Steinenbronn in 
Höhe von rund 7 ha auszuschöpfen. Die Verknappung an 
Bauland ist unter anderem ein Grund für die exorbitant stei-
genden Baulandpreise.  

Es gab keine „hastige Ergänzung“ der Planunterlagen. Der 
Beschluss wurde am 31. Januar in öffentlicher Sitzung des 
Gemeinderates gefasst.  

Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 

Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Kenntnisnahme 

Die konkrete Erschließungsplanung erfolgt im Rahmen der 
Verbindlichen Bauleitplanung.  

Derzeit wird der generelle Entwässerungsplan für die Ge-
markung Steinenbronn, inklusive der Aufnahme der neuen 
Baugebiete berechnet. Maßnahmen und Empfehlungen 

müssen dann in die konkrete Erschließungsplanung im Rah-
men der Bauleitplanung aufgenommen werden.  

Die aufgezeigten Werte aus dem benannten Regelblatt  
dienen der überschläglichen Bemessung z.B. von Anfangs-
haltungen, provisorischen Umleitungen und für Variantenun-
tersuchungen in der Planungsphase und ersetzen nicht 
den erforderlichen Nachweis der hydraulischen Leis-
tungsfähigkeit der vorhandenen Abwasserkanäle.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Stellungnahme 33 (Berechnung Wohnbauflächenbedarf) (05.04.2019) 

Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Dies sind amtliche Daten, die vom Statistischen Landesamt 
Baden-Württemberg übernommen wurden.  
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Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die Änderung des Systems beim Einwohnermeldeamt be-
wirkte ab 2015, dass ausländische Montagearbeiter, die mit 
Steinenbronn als Hauptwohnsitz erfasst seien, den Einwoh-
nerzahlen hinzugerechnet würden. Im konkreten Fall wurde 
seinerzeit eine Größenordnung von ca. 250 Arbeitnehmern 
genannt. Nach einer durchschnittlichen Einwohnerzahl in 
den Jahren 2012 bis 2014 von 6.200 Einwohnern hat sich 
die Einwohnerzahl allein durch die ausländischen Montage-
arbeiter, von 250 ausgehend, auf 6.450 Einwohner erhöht. 
Zurzeit sind ca. 167 Montagearbeiter gemeldet.  
Einerseits ist es ungewiss, wann die zu erledigenden Ar-

beitsaufträge abgeschlossen sein werden und die Anzahl der 
Montagearbeiter sich entsprechend reduzieren wird. Nicht 
auszuschließen ist aber auch, dass zumindest einzelne bzw. 
eine kleinere Gruppe davon mit deren Familien in der  
Gemeinde Steinenbronn bleiben könnte. Andererseits ist 
auch nicht auszuschließen, dass die vom Fachbeamten für 
das Finanzwesen Herrn Bär rein vorsorglich vorgenommene 
Annahme einer Reduzierung auf 6.400 Einwohner für den 
30.06.2020 auch realistisch zutreffen könnte. Eine Abnahme 
der Einwohnerzahl von 6.600 auf 6.400 entspricht 
prozentual 3,03 %. Dies hat insgesamt keine wesentliche 
Auswirkung auf die der Gemeinde Steinenbronn zugestan-
denen neuen Ausweisungen von Wohnbauflächen von 7,0 

ha, Gubseräcker 6,4 ha, Wiesenstraße 0,6 ha im Flächen-
nutzungsplan 2030.  

Selbst wenn die Daten des Statistischen Landesamtes zu 
hohe Einwohnerwerte aufweisen, hat dies keine Auswirkun-
gen auf die Methode der Bedarfsermittlung. Montagearbei-
ter dürften weder der Altersgruppe der 11-25-Jährigen noch 
der der über 71-Jährigen zuzurechnen sein.  

Der zusätzliche Bedarf resultiert aus weiteren Flüchtlingen 
u.a. infolge des Familiennachzugs. Diese sind in die Berech-
nungen für Steinenbronn nicht eingeflossen. Selbstverständ-

lich müssen die zum 31.12.2015 bereits in Steinenbronn 
wohnhaften Flüchtlinge zur Einwohnerzahl hinzugerechnet 
werden, da davon auszugehen ist, dass diese auch dauer-
haft in Steinenbronn bleiben werden. 

Dass 30 % der Montagearbeiter unter 25 Jahre alt sein sol-
len, ist völlig unrealistisch.  
Aktuell sind 12 Arbeiter unter 25 Jahren, das entspricht 
7,19% von derzeit 167 Montagearbeitern (12 x 182m² = 
2.184 m²). 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Grundlage sind die amtlichen Zahlen des Statistischen Lan-
desamtes, die landesweit nach einheitlichen Kriterien erfasst 
werden.  

Es ist keine Überhöhung festzustellen. Die Einwohnerzahlen 
wurden auch nicht reduziert, sondern sie liegen laut Statisti-
schem Landesamt aktuell bei rund 6.600.  

Die verwendete Methode wurde mit dem Verband Region 
Stuttgart abgestimmt. Die pauschalierten Werte, wie sie im 

Regionalplan dargestellt sind, berücksichtigen keinesfalls die 
örtliche Situation.  

Für die Wohndichte (55 Einwohner bzw. 25 Wohneinheiten 
je ha) und die Belegungsdichte wurden einheitliche Werte 
zugrunde gelegt. Die geringe Differenz zwischen Walden-
buch und Steinenbronn (2,1 zu 2,2 Einwohner je Wohnein-
heit) ist für die Berechnungen nicht relevant.  

Eine solche Übernahme wäre bei einer entsprechenden Ver-
einbarung zwischen den Gemeinden durchaus möglich ge-
wesen. Eine solche Vereinbarung hat der Gemeinderat von 
Steinenbronn allerdings abgelehnt.  

Die Berechnungen haben als Ausgangsdatum den 
31.12.2015. Dies gilt sowohl für die Einwohnerzahlen als 
auch für die Kennzahlen zur Belegungsdichte.  

Die 71 – 85-Jährigen und die 11-25-Jährigen umfassen je-
weils 15 Jahrgänge. Der Zeitraum 2016 – 2030 umfasst 
ebenfalls 15 Jahre. In den Berechnungen zum FNP-Entwurf 
wurden fälschlicherweise 16 Jahre zugrunde gelegt.  

Es wird davon ausgegangen, dass die über 85-Jährigen kei-
nen eigenen Haushalt mehr bilden. Dies gilt selbstverständ-

lich auch für unter 85-Jährige, die beispielsweise in Pflege-
heimen untergebracht sind.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Die Bedenken sollten zurückgewiesen werden. Es handelt 
sich dabei um eine anerkannte Methode, um den Eigenbe-
darf an Wohnraum ermitteln zu können.  

Dabei bleiben so genannte Sickereffekte außer acht. Durch 
Sickereffekte erfolgt eine Umschichtung zwischen den 
Marktteilnehmern. Haushalte mit höherer wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit werden in größere Wohnungen oder in 
Wohnungen mit höherer Qualität ziehen und so eine Um-
zugskette auslösen.  

Steinenbronn ist insgesamt „höchstpreisig“. Unter anderem 
aufgrund der Flächenknappheit sind die Baulandpreise über-
durchschnittlich angestiegen.  

Die Wohndichte von 55 Einwohnern/ha entspricht den Vor-
gaben des Verbands Region Stuttgart. 

Die Ausweisung von Bauland ist selbstverständlich nur ein 
Hebel, um auf die Steigerung der Baulandpreise dämpfend 
einzuwirken. Zur Schaffung bezahlbaren Wohnraumes müs-
sen in der Tat weitere Instrumente eingesetzt werden.  

Kenntnisnahme 

Die Bedenken werden zurückge-
wiesen.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Der Flächenbedarf von 4,2 ha für Steinenbronn bzw. von 
– 2,7 ha für Waldenbuch wurde vom Regierungspräsidium
Stuttgart ohne Berücksichtigung der örtlicher Belange ermit-
telt. Örtliche Besonderheiten (wie beispielsweise die demo-
graphische Struktur) sind nicht in die Berechnungen einge-
flossen.  

Kenntnisnahme 

Die Beseitigung des Wohnungsmangels ist eine regionale 
Aufgabe. Es ist nicht realistisch, dass alle Kommunen mit ei-
nem Einpendlerüberschuss durch die Schaffung von Wohn-
raum zu einem ausgeglichenen Pendlersaldo kommen.  

Kenntnisnahme 

Als hoch betagte Menschen gelten im Allgemeinen die über 
80-Jährigen. Diese sind in der Altersgruppe der 71 – 85-Jäh-
rigen zumindest teilweise erfasst. Entsprechend der Progno-
semethodik des Verbands Region Stuttgart wird davon aus-
gegangen, dass die über 85-Jährigen keinen eigenen Haus-
halt mehr bilden. 

Kenntnisnahme 
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Da es sich um privates Eigentum handelt, ist eine Aktivie-
rung kaum möglich. Ein Großteil der leer stehenden Woh-
nungen geht auf die übliche Fluktuationsreserve zurück.  

Der entwicklungsbedingte Leerstand wird durch die ge-
wählte Prognosemethode erfasst und liegt mit rund 290 
Wohnungen sogar über dem Ansatz der Leerstandsanalyse. 

Entsprechend der Prognosemethodik des Verbands Region 
Stuttgart wird vereinfacht davon ausgegangen, dass die 
über 85-Jährigen keinen eigenen Haushalt mehr bilden. Dies 
wird zwar nur für einen Teil der über 85-Jährigen tatsächlich 
zutreffen, auf der anderen Seite gibt es aber auch unter 85-
Jährige, die keinen eigenen Haushalt mehr bilden.  

Dieser Sonderfaktor wird bei den Neuberechnungen nicht 

mehr angesetzt.  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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s.o. 

Es besteht die freie Wahl des Wohnsitzes. Es kann also nicht 
verhindert werden, dass Wohnungen, die durch Wegzie-
hende frei gemacht werden, auch durch Auswärtige besetzt 
werden. Genauso wenig kann verhindert werden, dass 
Steinenbronner Bürger aus Steinenbronn wegziehen.  

Kenntnisnahme 
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Die Aussage bezieht sich auf die Auswertung des Zeitraums 
von 1990 bis 2017. In dieser Zeitspanne lag der Geburten-
überschuss in Steinenbronn bei 684 und in Waldenbuch bei 
760 Personen.  

Richtig ist, dass der Einwohnerzuwachs in Steinenbronn ins-
besondere in den letzten Jahren auf Wanderungsgewinne 
zurückgeht. Mögliche künftige Wanderungsgewinne sind in 
der Vorausrechnung allerdings nicht berücksichtigt. Die be-
sondere Situation, dass Steinenbronn u.a. aufgrund seiner 
Lage und der starken Beschäftigtenentwicklung einem ho-
hen Wanderungsdruck ausgesetzt ist, wird nicht in Anrech-

nung gebracht.  

Kenntnisnahme 
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Die Beschäftigtenentwicklung der Firma Telegärtner spielt in 
den Neuberechnungen keine Rolle mehr.  

Die Fa. Telegärtner nimmt in Ihrem Schreiben vom 
18.1.2018 zur weiteren Standortentwicklung wie folgt Stel-
lung: 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Stellungnahme 34 (Eingriff nach Naturschutzrecht) (05.04.2019) 

Anregung 

 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Erfassungsperiode der Biotopkartierung kann ergänzt 
werden. 
 
 
 
 

 
 
Die Beschreibung der vorkommenden Tierarten erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte daher nicht er-
gänzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Große Wiesenknopf sollte in der Tabelle „Flora des GVV“ 
ergänzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung des Grundlagenteils 
 
 
 
 
 

 
 
Keine Änderung der Unterlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ergänzung des Grundlagenteils 
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Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Die Bedeutung der Spalte VS-/FFH-Anhang sollte erläutert 
werden 
Zu a: Der Schutzstatus kann in einer zusätzlichen Spalte 
dargestellt werden 
Zu b und c: I und 1 bezieht sich auf den Anhang I der Vo-
gelschutzrichtlinie. Die Darstellung sollte vereinheitlicht und 
erläutert werden. 
Zu d: Daher gibt es bei Vögeln keine entsprechenden Ein-

träge. 
 
 
Der Schutzstatus und der Gefährdungsstatus nach ZAK kann 
in zusätzlichen Spalten dargestellt werden.  
 
Die Angaben werden entsprechend aktualisiert. 
 
 
 
 
Die nachgewiesenen Tierarten (außer dem Weißstorch – 
Durchzügler), nicht die potenziell vorkommenden, können in 

der Tabelle „Fauna des GVV“ ergänzt werden. 

 
 
 
 
Entsprechende Ergänzungen des 
Grundlagenteils 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entsprechende Ergänzungen des 
Grundlagenteils 
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Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bestandsaufnahme in den geplanten Bauflächen erfolgte 
überwiegend im Jahr 2014 bzw. als die Flächen in die Flä-
chennutzungsplanung aufgenommen wurden. Neuere Er-
kenntnisse, auch aus den Beteiligungsunterlagen, wurden 

im Laufe des Verfahrens ergänzt (z.B. 2.6.2 „Auf der Streu-
obstwiese im Südwesten wurden der Dunkle Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling und zahlreiche Vogelarten beobachtet.“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Siehe oben. Eine faunistische Bestandsaufnahme erfolgte in 
den geplanten Bauflächen nicht, sondern wird sinnvoller-
weise aktuell im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung 
durchgeführt. Hinweise auf geschützte Arten wurden aufge-
nommen (s.o.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen.  
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Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Die Vegetations- und Nutzungskartierung ist Teil der unver-
öffentlichten Arbeitsunterlagen zur Umweltprüfung. 
 
 
 
 
 
Hier wird ebenso die Vegetations- und Nutzungskartierung 
der geplanten Bauflächen 2014 genannt. 
 
 
Siehe oben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siehe oben 
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Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling und zahlreiche 
Vogelarten wurden in der Bestandsbeschreibung ergänzt 
(s.o.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling und zahlreiche 
Vogelarten wurden in der Bestandsbeschreibung ergänzt 
(s.o.). 
Möglicherweise (potenziell) vorkommende Tierarten und die 
Auswirkungen auf Tierarten in benachbarten Gebieten sind 
im Rahmen der faunistischen Bestandsaufnahme zur Ver-
bindlichen Bauleitplanung zu untersuchen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen.  
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Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling und zahlreiche 
Vogelarten wurden in der Bestandsbeschreibung ergänzt 
(s.o.). 
Möglicherweise (potenziell) vorkommende Tierarten und die 
Auswirkungen auf Tierarten in benachbarten Gebieten sind 

im Rahmen der faunistischen Bestandsaufnahme zur Ver-
bindlichen Bauleitplanung zu untersuchen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen.  
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Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Die Berücksichtigung der Bestandserfassung des Nabu ent-
spricht dem für die Flächennutzungsplanung ausreichenden 
Detaillierungsgrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling und zahlreiche 
Vogelarten wurden in der Bestandsbeschreibung ergänzt 
(s.o.). 
Die Berücksichtigung der Bestandserfassung des Nabu ent-
spricht dem für die Flächennutzungsplanung ausreichenden 
Detaillierungsgrad. 

 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Flächennutzungsplan 2030 GVV Waldenbuch - Steinenbronn 130 

LBBW Immobilien KOMMUNALENTWICKLUNG GmbH KE 

Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Berücksichtigung der Bestandserfassung des Nabu ent-
spricht dem für die Flächennutzungsplanung ausreichenden 

Detaillierungsgrad. 
Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme des Nabu sind in den 
Verfahrensakten zur Flächennutzungsplanung dokumentiert 
und werden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersu-
chung zur Verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 
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Die Anregung wird zurückgewie-
sen.  

 



Flächennutzungsplan 2030 GVV Waldenbuch - Steinenbronn 131 

LBBW Immobilien KOMMUNALENTWICKLUNG GmbH KE 

Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
In der Prognose wird die Bedeutung der Streuobstwiese be-
rücksichtigt, aber nicht ihr Erhalt nahegelegt. Im Rahmen 
der Verbindlichen Bauleitplanung kann dennoch entschieden 
werden, auch diese Streuobstwiese zu erhalten oder sie zu 
überplanen und durch Kompensationsmaßnahmen zu erset-
zen. 
 
 

 
 
Wie bereits mehrfach erwähnt, sind im Rahmen der Ver-
bindlichen Bauleitplanung faunistische Untersuchungen 
durchzuführen, mit denen die Betroffenheit geschützter Ar-
ten konkretisiert wird und in denen Maßnahmen zur Vermei-
dung von Verstößen gegen das Artenschutzrecht benannt 
werden. Bisher ist davon auszugehen, dass dadurch nicht 
die Realisierbarkeit der geplanten Bebauung insgesamt in 
Frage steht. 
 
 
 

 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
Die Anregung wird zurückgewie-
sen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Anregung wird zurückgewie-
sen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme 
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Auf Grund des fortgeschrittenen Stadiums der Flächennut-
zungsplanung ist es nicht sinnvoll, ein artenschutzrechtli-
ches Gutachten im Rahmen dieses Verfahrens zu erstellen. 
Eine frühzeitige Untersuchung ist auch im Rahmen oder au-
ßerhalb der Verbindlichen Bauleitplanung möglich. 
 
Das Zitat ist unvollständig und endet hinter „anzubringen“ 

nicht mit einem Punkt sondern mit den Worten „sowie ggf. 
weitere vorkommende geschützte Tierarten zu berücksichti-
gen.“! Die konkreten Maßnahmen zur Vermeidung von Ver-
stößen gegen das Artenschutzrecht werden auf der Grund-
lage der aktuellen faunistischen Untersuchungen im Rah-
men der Verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt. 
 
Da, wie in der Stellungnahme ausgeführt, „Gehölz“ der um-
fassendere Begriff ist, ist die im Umweltbericht gewählte 
Formulierung weitergehend, als die vorgeschlagene und 
sollte beibehalten werden. 
 

Um die konkret betroffenen Arten zu berücksichtigen und 
nicht zwischenzeitliche Zu- oder Abwanderungen zu überse-
hen, soll daher das maßgebliche faunistische Gutachten 
rechtzeitig im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung er-
stellt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zurückgewie-
sen.  
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Die Anregung wird zurückgewie-
sen.  
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung sind faunisti-
sche Untersuchungen durchzuführen, mit denen die Betrof-
fenheit geschützter Arten konkretisiert wird und in denen 
Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen das Ar-
tenschutzrecht benannt werden. Dabei werden die Arten, 
die vom Nabu erfasst wurden bzw. auf die von ihm verwie-
sen wurde, sowie andere nach fachlicher Einschätzung mög-
licherweise relevante Arten untersucht werden. Eine Ergän-
zung des Umweltberichtes ist dafür nicht erforderlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Aufteilung des Gebietes kann im Rahmen der Ver-
bindlichen Bauleitplanung unter Berücksichtigung der Be-

deutung der Flächen für Natur und Landschaft und der Aus-
wirkungen einer Bebauung auf diese Belange entschieden 
werden. Eine Änderung der Darstellung im Flächennut-
zungsplan ist nicht erforderlich. 

 
 
Die Anregung wird zurückgewie-
sen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zurückgewie-
sen.  
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Im Umweltbericht Stand 30.11.2018 war irrtümlich davon 
ausgegangen worden, dass das geschützte Biotop innerhalb 

der geplanten Baufläche liegt, was nicht der Fall ist. Dem-
entsprechend ist der Bestand des Biotops nicht unmittelbar 
betroffen und die Eingriffsintensität entsprechend geringer. 
Selbstverständlich sind im Rahmen der weiteren Planung 
auch die Auswirkungen auf das angrenzende Biotop zu be-
rücksichtigen. Der Umfang eines zu erstellenden faunisti-
schen Gutachtens wird auf Grund einer Betroffenheitsein-
schätzung im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung 
festgelegt. 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme 
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Siehe oben 
 

 
Das geschützte Biotop ist im Rahmen der Verbindlichen 
Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zurückgewie-
sen.  

 
Berücksichtigung im Rahmen der 
Verbindlichen Bauleitplanung 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Die Plandarstellung sollte im Umweltbericht aktualisiert wer-
den. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Weil aus der Möglichkeit im Zuge der internen Abwägung 
der Anforderungen zur Berücksichtigung der Umweltbelange 
ein Vorschlag geworden ist. 

 
 
 
 
Aktualisierung des Umweltberich-
tes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



Flächennutzungsplan 2030 GVV Waldenbuch - Steinenbronn 139 

LBBW Immobilien KOMMUNALENTWICKLUNG GmbH KE 

Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung 

 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Im Rahmen der Änderungsplanung für den Flächennut-
zungsplan im Jahr 2005 wurde auf eine Ausweisung der vor-
geschlagenen Fläche zugunsten des Baugebietes Gänsäcker 
II/Kühäcker verzichtet. Die Flächenalternative wurde im Ver-
fahren mehrfach diskutiert (u.a. in der Sitzung des Gemein-
derats am 21.03.2017 zur Fortschreibung des Flächennut-
zungsplans) und vom Gemeinderat verworfen. Für eine 
sinnvolle städtebauliche Entwicklung wurde durch das Pla-
nungsbüro Baldauf Architekten ein Plankonzept erarbeitet. 
Dieses Konzept war Grundlage für die Darstellung im Flä-
chennutzungsplan.  
 
Bereits Mitte der 90er Jahre wurde die so genannte „Brü-
ckenkopfvariante“ gewählt, um das Baugebiet über die 
Kreisstraße zu erschließen. Die bauliche Entwicklung erfolgt 
seitdem ausgehend von der Kreisstraße in östlicher Rich-
tung. 
 
Der Anregung sollte nicht gefolgt werden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grundstücke Flst. Nr. 6686, 6688, 6689, 6690 liegen in-
nerhalb eines Landschafsschutzgebiets. Die dort geltende 
Landschaftsschutzgebietsverordnung schließt eine Bebau-
ung der Grundstücke aus. Für das Grundstück Flst. Nr. 
6652, das sich am Rande eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils befindet, gilt hinsichtlich einer Bebauung eine 
andere Beurteilungsgrundlage. 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
s.o. 
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Anregung 
 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
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Anregung 

 

Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Landwirtschaft wird im Rahmen der Landschaftsplanung 
als Landschaftsnutzung betrachtet, die Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft hat. Die landwirtschaftlichen Anforde-
rungen an die Landschaft sind keine Beurteilungskriterien 
der Landschaftsplanung 
 
Die Maßnahmen des Landschaftsplans sind Empfehlungen 
für die Entwicklung der Landschaft ohne rechtliche Verbind-
lichkeit 
 
 
 
Die Entwicklung einer landschaftsgerechten Landwirtschaft 
und eines Biotopverbundes in den Kommunen ist Ziel der 
Vorschläge des Landschaftsplanes. Dies kann durch die Nut-
zung der aufgezeigten Förderprogramme und evtl. weitere 
kommunale Planungen und Förderungen unterstützt und 
umgesetzt werden. 
 
 
Die in Teil III aufgeführten Maßnahmen dienen der Vermin-
derung und der Kompensation von Beeinträchtigungen 
durch die geplante städtebauliche Entwicklung. Sie sind 
noch nicht abschließend und müssen im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung konkretisiert und ergänzt werden. 
Sie dienen der Schadensminderung und –Kompensation und 
sind nicht ausreichend für eine weitergehende Landschafts-
entwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 

 




